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RS OGH 1975/4/10 7Ob55/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1975

Norm

LPG §2

LPG §16

Rechtssatz

Der Pächter kann sich ungeachtet des § 2 LPG in einem gerichtlichen Vergleich gültig verp3ichten, die

Pachtliegenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt zu räumen und dem Verpächter geräumt zu übergeben. Keine

Verlängerung eines Landpachtvertrages nach § 16 LPG wenn der Lebensunterhalt des Pächters durch sonstige

Einkünfte gesichert ist.
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